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Nach § 77 LBG i.V.m. § 3 Abs.1 BVO sind die notwendigen Aufwendungen in angemessenem
Umfang beihilfefahig. Die Angemessenheit der Aufwendungen fir zahnarztliche (einschlieBlich
kieferorthopadische) Leistungen beurteilt sich grundsatzlich nach der Gebihrenordnung fir
Zahnarzte (GOZ) vom 22. Oktober 1987 (BGBI. | S. 2316), zuletzt gedandert durch Verordnung
vom 5. Dezember 2011 (BGBI. | S. 2661). Damit setzt die Beihilfefahigkeit voraus, dass der Zahn-
arzt die Rechnungsbetrage bei zutreffender Auslegung der Gebuhrenordnung zu Recht in Rech-
nung gestellt hat.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 30.05.1996 - 2 C 10.95 -)
sind die Beihilfestellen zur Uberpriifung der zahnarztlichen (kieferorthopédischen) Rechnungen
im Hinblick auf die beihilferechtlichen Vorschriften zur Angemessenheit der in Rechnung gestell-
ten Betrage verpflichtet. Eventuelle Zweifel sind anhand der Gebilihrenordnung einschlieBlich
des Gebuhrenverzeichnisses zu beurteilen. Dabei kann generell davon ausgegangen werden,
dass die Gebuhrenvorschriften eindeutig sind und sowohl von den Beihilfestellen als auch den
Gerichten ohne weiteres eindeutig ausgelegt werden kénnen. Lediglich dann, wenn objektive
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Unklarheiten bzw. objektiv zweifelhafte Gebuhrenvorschriften Anlass zu ernsthaft widerstreiten-
den Meinungen Uber die Berechtigung von Geblihrenansatzen geben, muss der Dienstherr vor
Entstehung der Aufwendungen seine Rechtsauffassung (generell oder im Einzelfall) deutlich
klarstellen, um so die Beihilfefahigkeit dieser Aufwendungen wirksam auszuschlieBen. Unter Be-
ricksichtigung der Rechtsprechung sind daher folgende Hinweise zu beachten:

A
Allgemeiner Teil

1

Der Zahnarzt (Kieferorthopade) darf Vergutungen nur fur solche Leistungen berechnen, die nach
den Regeln der zahnarztlichen Kunst fir eine zahnmedizinisch (kieferorthopadisch) notwendige
Versorgung erforderlich sind (§ 1 Absatz 2 Satz 1 GOZ). Soweit er darliber hinaus Leistungen be-
rechnet, die er auf Verlangen des Patienten erbracht hat (§ 1 Absatz 2 Satz 2, § 2 Absatz 1und 2
GOZ), sind diese in der Rechnung kenntlich zu machen (§ 10 Absatz 3 Satz 7 GOZ).

2

Die Vereinbarung einer von der Gebihrenordnung abweichenden Hohe der Verglitung (Abdin-
gung) ist nur unter den Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 und 2 GOZ zulassig. Die Vereinbarung
eines abweichenden Punktwertes oder einer abweichenden Punktzahl ist ausgeschlossen (§ 2
Absatz 1 Satz 2 GOZ). Auch wenn eine gebuhrenrechtlich zulassige Abdingung vorliegt, kdnnen
Gebulhren grundsatzlich nur bis zum 2,3fachen Gebuhrensatz (sog. Schwellenwert) beihilfe-
rechtlich als angemessen angesehen werden, es sei denn, eine Uberschreitung des Schwellen-
wertes — ggf. bis zum Hochstsatz (3,5facher Satz) - ist nach der gegebenen Begriindung ge-
rechtfertigt. Dies gilt entsprechend fur eine nach § 2 Absatz 4 GOZ getroffene Vereinbarung.

3

Nach § 4 Absatz 3 GOZ sind mit den Geblihren die Praxiskosten einschlieBlich der Kosten fir
Fallungsmaterial, fir den Sprechstundenbedarf, fir die Anwendung von Instrumenten und Appa-
raten sowie flr Lagerhaltung abgegolten, sofern im Gebuhrenverzeichnis nichts anderes be-
stimmt ist. Nicht berechnungsfahig sind somit u.a. die Kosten fiir Einmalartikel, Bohrer (anders
bei Implantaten), Flllungsmaterial (am Patienten verwendetes plastisches Material), Kunststoffe
flr nicht im Labor hergestellte provisorische Kronen, Mulltupfer, Nahtmaterial (auBer atraumati-
sches Nahtmaterial), Wurzelkanalinstrumente (auBer einmal verwendbare Nickel-Titan-Instru-
mente) usw.; dies gilt entsprechend fir die Kosten der Anwendung von Instrumenten und Appa-
raten, also der Behandlungseinheit, der Zangen, Spiegel usw. [weder als Anschaffungskosten
noch als Kosten der (Ab-) Nutzung].

Die Berechnung der Auslagen fiir zahntechnische Leistungen (§ 9 GOZ) bleibt unberihrt.

4
Zielleistung (§ 4 GOZ)

4.1

Nach § 4 Absatz 2 Satz 1 GOZ kann der Zahnarzt nur Gebihren fir selbstandige zahnarztliche
Leistungen berechnen, d.h. nur fiir Leistungen, die weder Bestandteil, noch besondere Ausfiih-
rung einer anderen, ebenfalls berechneten Leistung sind. § 4 Absatz 2 Satz 2 GOZ grenzt die
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selbstandige ,zahnarztliche Leistung” ab, in dem er klarstellt, dass flir eine Leistung, die Be-
standteil oder eine besondere Ausfiihrung einer anderen Leistung nach dem Geblihrenverzeich-
nis ist, keine Gebihr berechnet werden kann, wenn fiir die andere Leistung bereits eine Geblhr
berechnet wird. Die Doppelberechnung von Teilleistungen wird damit ausgeschlossen.

4.2

Die in Nummer 4.1 aufgefuhrten Grundsatze gelten auch fur die zur Erbringung der im Gebuhren-
verzeichnis aufgefiihrten operativen Leistungen methodisch notwendigen operativen Einzel-
schritte. Eine Leistung ist methodisch notwendiger Bestandteil einer anderen Leistung, wenn sie
inhaltlich von der Leistungsbeschreibung der anderen Leistung (Zielleistung) umfasst und auch
in deren Bewertung beriicksichtigt worden ist.

Methodisch notwendige operative Einzelschritte sind diejenigen zahnarztlichen Leistungen, die
immer anfallen, damit der Zahnarzt den Leistungsinhalt einer Geblihrenziffer erfiillen kann [vgl.
z.B. Allgemeine Bestimmung Ziffer 1 zum Abschnitt E: die primare Wundversorgung (z.B. Reini-
gen der Wunde, Glatten des Knochens, Umschneidung, Tamponieren, Wundverschluss ohne zu-
satzliche Lappenbildung, ggf. Fixieren eines plastischen Wundverbandes) ist Bestandteil der
Leistungen nach Abschnitt E und nicht gesondert berechnungsfahig]. Zusatzlich muss die Leis-
tung auch in der Bewertung der Hauptleistung bericksichtigt sein. Das ist allerdings nicht der
Fall, wenn die Vergutung des moglichen Leistungsbestandteils auBer Verhaltnis zur Vergutung
der vermeintlichen Zielleistung steht.

5
Uberschreiten des Schwellenwertes (§ 5 GOZ)

5.1

Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 GOZ bemisst sich die Hohe der einzelnen Gebiihr nach dem Einfachen
bis Dreieinhalbfachen des im Geblhrenverzeichnisses angegeben Gebihrensatzes. § 5 Absatz 2
GOZ bestimmt, wie die individuell ,angemessene” Geblhr in dem von § 5 Absatz 1 Satz 1 GOZ
eroffneten Geblhrenrahmen zu finden ist.

Bemessungskriterien sind:

- Schwierigkeit der einzelnen Leistung,

- Zeitaufwand der einzelnen Leistung sowie
- Umsténde bei der Ausfihrung.

Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung im Geblhrenverzeichnis berlck-
sichtigt wurden, bleiben bei der Geblihrenbemessung auBer Acht. Das kdnnen Leistungen sein,
die nach Schwierigkeiten gestuft sind (z.B. Umfang bei den Nummern 6060 ff. GOZ), Leistungen
bei denen die Schwierigkeit in der Leistungsbeschreibung aufgenommen ist (z.B. die Gefahr-
dung anatomischer Nachbarstrukturen in der Nummer 3045 GOZ) oder Leistungen bei denen
bestimmte Mindestzeiten vorgesehen sind. Die derart im Geblihrenverzeichnis aufgenommenen
Umstande, Schwierigkeiten oder Zeiten gelten als bei der Gebuhr bereits berticksichtigt und kén-
nen nicht ,nochmals” zur Gebihrenbemessung herangezogen werden. Besondere Verfahrens-
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techniken kénnen als Begriindung zur Rechtfertigung einer Uberschreitung des 2,3fachen Ge-
blhrensatzes beihilferechtlich nicht berlicksichtigt werden.

5.2

Nach § 5 Absatz 2 Satz 4 GOZ bildet der 2,3fache Geblihrensatz in Anlehnung an das Urteil des
BGH vom 8. November 2007 - lll ZR 54/07 - die nach Schwierigkeit und Zeitaufwand durch-
schnittliche Leistung ab; ein Uberschreiten ist nur zulassig, wenn die unter Nummer 5.1 aufge-
flihrten Bemessungskriterien dies im konkreten Behandlungsfall rechtfertigen.

Aus der Begriindung des Zahnarztes muss flir den Patienten ersichtlich und verstandlich sein,
dass die gegeniber ihm erbrachte Leistung aufgrund der tatsachlichen Umstande vom Typi-

schen und Durchschnittlichen vergleichbarer Behandlungen abweicht. Die tatsachlichen Um-

stande sind zu erklaren.

Die Schwierigkeit einer Leistung ist individuell und leistungsbezogen auf die einzelne Geblhr zu
begriinden und kann nicht auf die gesamte Honorarforderung ausgedehnt werden.

Bei der Bestimmung der Gebuhren innerhalb des Geblhrenrahmens ist der tatsachliche Zeitauf-
wand im konkreten Behandlungsfall im Vergleich zu dem bei vergleichbaren Behandlungen
durchschnittlich erforderlichen Zeitaufwand zu bertcksichtigen.

5.3

Der 2,3fache Gebihrensatz darf nicht schematisch berechnet werden; vielmehr ist bei einer ein-
facheren unter dem Durchschnitt liegenden Leistung auch ein niedriger Geblhrensatz zu be-
rechnen (vgl. auch BGH - a.a.O, -).

5.4

Insbesondere bei Einlageflllungen und (Anker-) Kronen ist der komplexe Leistungsinhalt der
entsprechenden Gebuhrenpositionen zu beachten, wie er sich aus den Abrechnungsbestimmun-
gen zu den Nummern 2220 und 5040 GOZ ergibt; auf das Praparieren und Exkavieren entfallen
ca. 50 v.H. der Gesamtleistung, von dem Durchschnitt abweichende Erschwernisse bei der Leis-
tungserbringung kénnen daher bei der Ermittlung des angemessenen Steigerungsfaktors grund-
satzlich nur in Relation des entsprechenden Leistungsanteils zur Gesamtleistung beriicksichtigt
werden.

Bemessungskriterien von durchschnittlichem Gewicht sind regelmaBig mit dem 2,3fachen Ge-
bUhrensatz ausreichend bertcksichtigt.

5.5
Folgende Begriindungen rechtfertigen in der Regel keine Uberschreitung des 2,3fachen Gebiih-
rensatzes:

a) pulpanahe Praparation,
b) starker Speichelfluss,
c) erschwerter Mundzugang,

d) divergierende Pfeilerzahne,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/13



e) subgingivale Praparation,

f) Verblendung und Farbauswahl,

g) erhéhter Zungen- und Wangendruck,
h) kurze oder lange klinische Krone,

i) tiefe Zahnfleischtaschen,

j) festhaftende Belage / Konkremente.

6
Analogbewertung (§ 6 GOZ)

6.1

§ 6 Absatz 1 Satz 1 GOZ ermdglicht die Berechnung von Leistungen, die nicht in das Gebuhren-
verzeichnis aufgenommen worden sind, mit einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwer-
tigen Leistung (sog. Analogbewertung). Voraussetzung ist, dass es sich um eine selbstandige
zahnarztliche Leistung und keine besondere Ausflihrung oder Teilleistung einer bereits im Ge-
bUhrenverzeichnis enthaltenen Leistung handeln muss. Nach § 6 Absatz 1 Satz 2 GOZ ist bei ei-
ner Analogbewertung zunachst eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung
aus dem Gebuhrenverzeichnis der GOZ heranzuziehen und fur den Analogabgriff erst nachran-
gig eine Leistung aus den nach § 6 Absatz 2 GOZ erdffneten Leistungen des Geblhrenverzeich-
nisses der GOA in der jeweils geltenden Fassung zu beriicksichtigen. Fiir Leistungen, die mehr-
fach berechenbar sind, ist eine Analogberechnung dagegen ausgeschlossen.

6.2

§ 6 Absatz 2 GOZ regelt den gebuhrenrechtlichen Zugriff auf Leistungen, die im Gebuhrenver-
zeichnis der GOA enthalten sind. In bestimmten Féllen ist es mdglich, dass der Zahnarzt auch
Leistungen erbringen kann, die nicht im Gebuhrenverzeichnis der GOZ enthalten sind, aber im
Gebiihrenverzeichnis der GOA beschrieben werden. In Satz 1 werden die Abschnitte, Unterab-
schnitte oder einzelne Gebiihrenpositionen des Gebiihrenverzeichnisses der GOA aufgefiihrt,
die Anwendung finden kénnen.

6.3

Zwingende Voraussetzung fiir die Berechnung einer Leistung nach der GOA durch den Zahnarzt
ist, dass der Zahnarzt diese Leistung berufsrechtlich erbringen darf. Der geblhrenrechtlich zu-
lassige Zugriff auf eine Leistung aus dem Gebiihrenverzeichnis der GOA ersetzt diese Voraus-
setzung nicht. Das zahnarztliche Berufsrecht ist insoweit dem privatzahnarztlichen Gebihren-
recht vorgelagert. Aus der Nennung eines Abschnittes oder Unterabschnittes der GOA in § 6 Ab-
satz 2 GOZ kann somit nicht gefolgert werden, dass ein Zahnarzt alle in diesem Abschnitt oder
Unterabschnitt aufgefiihrten Leistungen berufsrechtlich erbringen und geblihrenrechtlich be-
rechnen darf. In Zweifelsfallen ist die zustandige Zahnarztekammer um Stellungnahme zu bitten.

7
Minderungspflicht bei stationarer Behandlung (§ 7 GOZ)
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7.1

Die Minderungspflicht bei vollstationaren, teilstationaren sowie vor- und nachstationaren pri-
vatarztlichen Leistungen bezieht sich auch auf die im Gebuhrenverzeichnis als Zuschlage be-
zeichneten Gebulhrenpositionen, nicht aber auf den Zuschlag fir die belegzahnarztliche Visite
(Buchstabe J in Abschnitt B V des Gebiihrenverzeichnisses der GOA).

7.2

Die gesonderte Berechnung anderer als nach Nummer 7.1 geminderter Gebilhren ist nach § 7
Absatz 2 GOZ ausgeschlossen. Entschadigungen und Auslagen kénnen daneben nach den §§ 8
und 9 berechnet werden.

8
Entschadigungen (§ 8 GOZ)

Zur besseren Abgrenzung der Reiseentschadigung vom Wegegeld (§ 8 Absatz 2 GOZ) stellt die
Regelung auf den Radius um die Praxisstelle des Zahnarztes ab; auBerhalb eines Radius von 25
Kilometern tritt an die Stelle des Wegegeldes die Reiseentschadigung.

B
Gebiihrenverzeichnis (Anlage 1 zur GOZ)

1
Zu Nummer 0070

Die Nummer 0070 ist in einer Sitzung nur einmal berechnungsfahig. Auch bei Anwendung unter-
schiedlicher Methoden ist die Testung nur einmal berechenbar. Die Vitalitdtsprobe kann im Ver-
lauf einer Behandlung an unterschiedlichen Behandlungstagen erneut erforderlich werden.

2
Zu Nummer 0080 bis 0110

2.1

Die Leistung nach Nummer 0090 ist im Regelfall nur einmal je Zahn und Sitzung berechnungsfa-
hig. Eine routinemaBige Berechnung je Einstich ist nicht zulassig. Eine mehr als einmalige Be-
rechnung je Zahn ist im Ausnahmefall moglich. Dies ist dann in der Rechnung zu begriinden.

2.2
Die Leitungsanasthesie nach Nummer 0100 wird im Regelfall nur einmal je Sitzung und Kiefer-
halfte erforderlich sein.

2.3

Die bei der Erbringung der Leistungen nach den Nummern 0080 bis 0100 verwendeten Einmalar-
tikel (z.B. Kantile) sind mit den Geblihren abgegolten. Dies gilt bei der Leistung nach Nummer
0080 auch fiir die verwendeten Arzneimittel. Bei den Leistungen nach den Nummern 0090 und
0100 ist das verwendete Andsthetikum gesondert berechnungsfahig. Hierbei kdnnen Kosten von
bis zu 0,70 Euro je Karpule als angemessen anerkannt werden.
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2.4

Flhrt der Zahnarzt die Behandlung unter Verwendung einer Lupenbrille durch, kann hierfir keine
Gebuhr berlcksichtigt werden (weder nach Nummer 0110 GOZ noch im Rahmen einer Analogbe-
wertung).

3
Zu Nummer 0120

Die Hohe des Zuschlags entspricht dem einfachen Gebiihrensatz der Leistung, neben der er be-
rechnet wird und ist nicht steigerungsfahig. Bei der Durchflihrung mehrerer zuschlagsfahiger
Leistungen wird diejenige Leistung zur Bemessung herangezogen, die mit der hochsten Punkt-
zahl bewertet ist. Der Zuschlag darf nicht mehr als 68,00 Euro betragen.

4
Zu Nummer 1020

Die MaBnahme ist unabhangig von der Anzahl der Zahne nur einmal je Sitzung berechnungsfa-
hig. Sie ist nicht berechnungsfahig fur die Behandlung uberempfindlicher Zahne. Eine Mundspu-
lung mit fluoridhaltigen Losungen erflillt nicht die Voraussetzungen dieser Leistung.

5
Zu Nummer 1040

Die Leistung umfasst die Professionelle Zahnreinigung (PZR). Die Entfernung unterhalb des
Zahnfleisches liegender Konkremente, die nur vom Zahnarzt durchgefuhrt und nicht auf eine
qualifizierte Fachangestellte delegiert werden kann, ist grundsatzlich nach GOZ-Nummer 4070
beziehungsweise 4075 berechenbar, allerdings nicht in derselben Sitzung mit einer PZR. Auch
wenn die PZR aufwendiger gewesen ist (z. B. subgingivale Reinigung), rechtfertigt dies nicht die
zusatzliche analoge Berechnung der Nummern 1040, 4070 oder 4075 GOZ.

Die Verbrauchsmaterialien sind mit den Gebuhren abgegolten.

In einer separaten Sitzung nach erfolgter PZR ist als Kontrolle die Nummer 4060 GOZ berech-
nungsfahig. Sie beinhaltet auch die Nachreinigung einschlieBlich Polieren je Zahn, Implantat oder
Briickenglied.

6
Zu Nummer 2000

Das verwendete Versiegelungsmaterial ist mit der Geblhr abgegolten. Auch bei mehreren Fissu-
ren oder in Kombination Fissur/Griibchen ist die Berechnung nur einmal je Zahn maoglich. Die
Versiegelung bei Entfernen eines Bandes, eines Brackets oder eines Attachments ist Bestandteil
der Nummer 6110 bzw. 6130 GOZ und kann in derselben Sitzung nicht gesondert berechnet wer-
den.

7
Zu Nummer 2020
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Bei dem temporaren Verschluss von kariosen Lasionen (z.B. als NotfallmaBnahme etwa bei Ver-
lust einer Fullung) ist eine ggf. notwendige Erweiterung oder Anpassung der Kavitat Leistungs-
bestandteil der Nummer 2020 GOZ.

8
Zu Nummer 2030

8.1

Die Leistung nach Nummer 2030 GOZ kann je Kieferhalfte oder Frontzahnbereich je Sitzung
hochstens zweimal berechnet werden, wenn mindestens eine besondere MaBnahme beim Pra-
parieren und mindestens eine besondere MaBnahme beim Fiillen von Kavitaten erbracht wird.
Werden mehrere besondere MaBnahmen in derselben Kieferhalfte oder im Frontzahnbereich nur
beim Praparieren erbracht, kann die Leistung hach Nummer 2030 GOZ nur einmal je Sitzung be-
rechnet werden. Gleiches gilt, wenn mehrere besondere MaBnahmen nur beim Flllen von Kavi-
taten erbracht werden.

8.2

Laut Leistungsbeschreibung kann die Leistung hach Nummer 2030 GOZ nur im Zusammenhang
mit einer Flllungstherapie oder einer Zahnpraparation berechnet werden. Die MaBnahme kann
nicht gesondert zur Darstellung von Praparationsrandern bei einer prothetischen Therapie ange-
setzt werden, da sie Bestandteil der Leistungen nach den Nummern 2200 ff. und 5000 ff. ist; sie
kann auch nicht im Rahmen einer KFO-Behandlung zum Tragen kommen.

9
Zu Nummer 2040

Die Materialkosten sind nicht gesondert berechenbar.

10
Zu Nummer 2160 und 2170

Nach der Leistungsbeschreibung handelt es sich nicht um Aufbaufillungen (Nummern 2180 ff.)
sondern ausschlieBlich um Fillungsversorgungen. Es besteht daher kein Anspruch auf Erstat-
tung der Gebiihrennummern 2160 und 2170 (analog) vor einer Uberkronung von Zahnen, da es
sich bei den vorbereitenden Tatigkeiten fir eine prothetische Versorgung um Leistungen nach
den Nummern 2180 ff. handelt (so auch Urteil des Amtsgerichts Kéln vom 30.06.2003 - 116 C
110/02 -).

1
Zu Nummer 2197

1.1
Die Leistung nach Nummer 2197 ist nicht im Zusammenhang mit Fullungen nach den Nummern
2060, 2080, 2100 und 2120 berechenbar.

1.2
Nummer 2197 ist als Leistungsposition fir eine adhasive Befestigung fir Klebebrackets (Nummer
6100 GOZ) nicht berechnungsfahig, da deren Leistungsinhalt eine ,Klebebefestigung” umfasst.
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Nach § 4 Absatz 2 Satz 2 GOZ darf ,fur eine Leistung, die Bestandteil oder eine besondere Aus-
flihrung einer anderen Leistung nach dem Geblhrenverzeichnis ist, kann der Zahnarzt eine Ge-
bUhr nicht berechnen, wenn er fir die andere Leistung eine Geblhr berechnet.” Die Nummer
6100 GOZ umfasst als Leistung die Eingliederung eines Klebebrackets. Der Begriff ,Klebebra-
cket"” setzt zwingend voraus, dass das Bracket ,geklebt” wird.

Auch wenn in der GOZ von ,Klebebrackets” und nicht von ,adhasiv befestigten Brackets” die
Rede ist, muss aufgrund der Synonymie beider Begriffe davon ausgegangen werden, das § 4
Absatz 2 Satz 2 GOZ fir Klebebrackets in dem Sinn gilt, dass die Nummer 2197 flr die adhasive
Befestigung nicht zusatzlich berechnet werden kann; das Kleben ist bereits Bestandteil der Leis-
tung nach Nummer 6100 GOZ.

12
Zu Nummer 2260 und 2270

Kosten fir die labortechnische Herstellung provisorischer Kronen und Briicken sind nur dann
beihilfefahig, wenn es sich um Langzeitprovisorien nach den Nummern 7080 und 7090 GOZ
handelt, nicht jedoch in Verbindung mit den Nummern 2260, 2270 sowie 5120 und 5140 GOZ.

13
Zu Nummer 2390

Die Leistung nach Nummer 2390 GOZ ist nur als selbstandige Leistung berechnungsfahig (z.B.
im Rahmen einer Notfallbehandlung) und nicht z.B. als Zugangsleistung zur Erbringung der Leis-
tungen nach den Nummern 2360, 2410 und 2440 GOZ.

14
Zu Nummer 2420

Die Nummer 2420 GOZ setzt ein spezielles elektrophysikalisch-chemisches Verfahren voraus
(z.B. lontophorese, Depotphorese, Elektrophorese). Diese Verfahren kommen heutzutage nur
noch selten zur Anwendung. Die chemisch-physikalische Desinfektion des Wurzelkanals (auch
mittels Ultraschall) berechtigt nicht zum Ansatz der Nummer 2420 GOZ.

15
Zu Nummer 3070

Durch den Zusatz in der Leistungsbeschreibung ,als selbstandige Leistung” soll ausgeschlossen
werden, dass diese Leistung als notwendiger Leistungsbestandteil einer anderen, umfassende-
ren Leistung zusatzlich berechnet wird. Dies ist z.B. der Fall, wenn es sich um Zugangsleistun-
gen handelt oder um eine, der eigentlichen Hauptleistung vorangehende oder nachgeschaltete
Begleitverrichtung, die immer oder mit einer erkennbaren RegelmaBigkeit mit der Hauptleistung
verknupft ist.

16
Zu Nummer 3100
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Die Leistung bildet die im Rahmen einer Wundversorgung einschlieBlich einer erforderlichen Pe-
riostschlitzung auftretenden Eingriffe ab. Die Periostschlitzung ist dabei ein obligatorischer Leis-
tungsteil. Ortsgleiche Eingriffe ohne Verlagerung von Weichgewebe sind jedoch mit den Gebih-
ren fir die operativen Leistungen abgegolten und nicht gesondert berechnungsfahig. Die Leis-
tung nach Nummer 3100 GOZ kann jedoch grundsatzlich neben anderen operativen Leistungen
berechnet werden.

17
Zu Nummer 3290

Die in der Leistungsbeschreibung enthaltene Formulierung ,als selbstandige Leistung” bedeutet
nicht, dass die Kontrolle nur als einzige Leistung berechnet werden kann. Ausgeschlossen ist die
gesonderte Berechnung dann, wenn die Kontrolle als unselbstandige Teilleistung einer in glei-
cher Sitzung anfallenden anderen, umfassenderen Leistung anzusehen ist.

18
Zu Nummer 4000

Der Ansatz eines erhohten Steigerungsfaktors mit der Begriindung ,mehrerer Messstellen” (z.B.
6) stellt in der Parodontaldiagnostik keine auBergewdhnliche Leistung dar und ist daher nicht
beihilfefahig. Die Bayerische Landeszahnarztekammer gibt in einer Mitteilung im Bayerischen
Zahnarzteblatt aus dem Jahr 1997 (BZB 1997, Heft 11/97, S. 28, 31) beispielsweise an, dass sechs
bis sogar zehn Messpunkte fur eine Diagnostik in Frage kommen kénnen.

19
Zu Nummer 4005

Die Leistungsbeschreibung umfasst die Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder ei-
nes Parodontalindex. Die Durchflihrung eines weiteren diagnostischen Index ist durch die Leis-
tung als solche bereits abgedeckt und kann nicht gesondert iber einen erhdhten Steigerungs-
satz berlcksichtigt werden.

20
Zu Nummer 4025

Die Leistung kann je Zahn und Sitzung nur 1x bertcksichtigt werden.

21
Zu Nummer 4110

Die Leistung ist mit der Leistung hach Nummer 4138 GOZ kombinierbar, die die zusatzliche Ver-
wendung einer Membran — bezogen auf die Behandlung eines Zahnes oder Implantates — zur Be-
handlung eines Knochendefektes abbildet. Die Leistungen nach den Nummern 4110 und 4138
GOZ kénnen auch im Rahmen von chirurgischen Behandlungen indiziert sein.

22
Zu Nummer 5170
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Die Berechnung einer Gebihr nach Nummer 5170 GOZ kann regelmaBig nur im Zusammenhang
mit prothetischen Leistungen (Abschnitt F des Geblihrenverzeichnisses) in Betracht kommen,
wenn die in der Leistungsbeschreibung genannten qualifizierten Voraussetzungen vorliegen. Die
Abformungen im Zusammenhang mit der Versorgung der Zahne mit Einlagefiillungen und Einzel-
kronen sind mit den Leistungen nach den Nummern 2150 bis 2170 und 2000 bis 2220 GOZ abge-
golten (2. Abrechnungsbestimmung nach Nummer 2220 GOZ).

23
Zu Abschnitt G Kieferorthopadische Leistungen

Aufwendungen fur Materialien, die auf Grund einer gesonderten Vereinbarung mit dem Beihilfe-
berechtigten nach den Allgemeinen Bestimmungen zu Abschnitt G berechnet werden, sind nicht

beihilfefahig. Die Ublichen Materialien sind nach den Allgemeinen Bestimmungen zu Abschnitt G

mit den Gebilihren abgegolten.

24
Nummern 6030 bis 6080

Die Leistungen nach den Nummern 6030 bis 6080 GOZ umfassen alle im Behandlungsplan fest-
gelegten MaBnahmen innerhalb eines Zeitraumes von bis zu vier Jahren. Fur einen Verlange-
rungszeitraum der urspringlichen Kieferumformung kann regelmaBig pro Jahr der Weiterbe-
handlung ein Viertel der jeweils vollen Gebuhr unter Beriicksichtigung der Kriterien des § 5 Abs.
2 GOZ als angemessen angesehen werden (Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs vom 24.03.1997 - 3 B 95.1895 -).

25
Zu Nummern 6100 und 6140

MaBnahmen zur Retention (dazu werden Lingualretainer eingesetzt) sind bereits in den Num-
mern 6030 bis 6080 GOZ berlcksichtigt.

26
Zu Nummer 6130

Die Entfernung eines Bogens oder Teilbogens ist analog nach der Nummer 6130 GOZ berechen-
bar; der Ansatz der Ziffer 2702 GOA analog ist dagegen nicht angemessen.

27
Zu Nummern 6190

Die Berechnung der Nummer 6190 GOZ kommt grundsatzlich nur bei einer kieferorthopadischen
Behandlung in Betracht. Fir notwendige Beratungen und Gesprache im Rahmen der zahnarztli-
chen Behandlung stehen dem Zahnarzt gem. § 6 Abs. 1 GOZ die entsprechenden Gebiihren nach
der GOA zur Verfiigung.

28
Zu Nummer 7000
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Leistungen aus Abschnitt H GOZ betreffen die Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen.
Sie werden als Behandlungsgerate zur Beseitigung von Funktionsstérungen oder bei Parodonta-
lerkrankungen eingesetzt. Im Zusammenhang mit der kieferorthopadischen Therapie ist der An-
satz dieser Position nicht nachvollziehbar und kann daher nicht bericksichtigt werden.

29
Zu Nummern 8000 ff.

29.1

Eine Notwendigkeit fur funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen kann bei
einer prothetischen Versorgung nur bei umfangreichen Gebisssanierungen anerkannt werden, d.
h. wenn in jedem Kiefer mindestens die Halfte der Zahne eines natirlichen Gebisses sanierungs-
bedurftig ist und die regelrechte Schlussbisslage durch Einbruch der vertikalen Stiitzzonen und/
oder die Fiihrung der seitlichen Unterkieferbewegungen nicht mehr sicher feststellbar sind. Im
Interesse einer fachgerechten Befunderhebung des stomatognathen Systems ist in diesem Fall
regelmagig die Leistung nach Nummer 8000 GOZ erforderlich.

29.2

Die Leistungen fiir die Versorgung mit Einlageflllungen (Nummern 2150 bis 2170 GOZ), mit Kro-
nen (Nummern 2200 bis 2220 GOZ), mit Brlicken (Nummern 5000 bis 5040 GOZ) und mit Pro-

thesen (Nummern 5200 bis 5230 GOZ) umfassen nach den Abrechnungsbestimmungen hinter

den Nummern 2220, 5040 und 5230 GOZ auch die Bestimmung der Kieferrelation. Hierflr kon-
nen daher grundsatzlich keine Gebiihren aus Abschnitt J des Geblhrenverzeichnisses berech-
net werden.

29.3

Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen nach den Nummern 8000 ff. GOZ
gehdren zum Leistungsumfang der kieferorthopadischen Behandlung; sie sind nicht gesondert
berechenbar (Urteil Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - 3 K 2335/05 - vom 10.11.2006).

30
Zu 9020

Die Leistung nach Nummer 9020 GOZ bildet die Einbringung von Implantaten zum temporaren
Verbleib ab. Zu diesen —in der Regel transgingival eingebrachten — Implantaten gehdren auch die
orthodontischen, im Rahmen kieferorthopadischer MaBnahmen genutzten Implantate. Im Rah-
men einer implantatprothetischen Versorgung diirfte eine medizinische Notwendigkeit allerdings
kaum zu begriinden sein.

31
Zu Nummer 9040

Im Rahmen der Freilegung von Implantaten nach Nummer 9040 GOZ durfte eine medizinische
Notwendigkeit fiir MaBnahmen nach Nummer 2381 und / oder 2383 GOA nicht zu begriinden
sein.

32
Zu Nummer 9140
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Die extraorale Enthahme von Knochen, z.B. aus dem Beckenkamm oder Schadelkalotte, unter-
liegt wie bisher entsprechenden Gebiihrenpositionen der GOA. Die intraorale Einbringung von
Knochenmaterial wird durch die Leistung nach Nummer 9100 und ggf. 9150 GOZ abgebildet.

Cc
Sonstige Hinweise

1.
Der Ansatz der Nummern 15, 30, 31 und 34 GOA ist in Zusammenhang mit zahnarztlichen MaB-
nahmen grundsatzlich nicht gerechtfertigt.

In medizinisch besonderen Ausnahmefallen kdnnen die Ausfihrungen in Nummer 5.3 meines
Runderlasses vom 10. Dezember 1997 B 3100 - 3.1.6 = IV A 4 (Hinweise zum arztlichen Gebih-
renrecht) herangezogen werden.

2.

Die Durchfuhrung einer Digitalen Volumentomografie (DVT) ist nur als erweiterte Diagnostik zur
Abklarung einer ggf. zweifelhaften Basisdiagnostik im Einzelfall notwendig. Es bedarf einer ge-
sonderten Begriindung des behandelnden Zahnarztes. Bei entsprechender Indikation kann fir
die DVT die Ziffer 5370 GOA als beihilfefdhig anerkannt werden; die Zuschlagsposition 5377
GOA ist grundsétzlich nicht beihilfefahig.

3.

Im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 13.10.2011 - Il ZR 231/10
-) ist spatestens vor einem Klageverfahren eine amtszahnarztliche Meinung einzuholen und zu
den Akten zu nehmen.

- MBI. NRW. 2012 S. 699

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/13


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2012-s699

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen Beihilferechtliche Hinweise zum zahnärztlichen Gebührenrecht 


